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Amtlicher Teil
Neuwahl d<S Reichstags

Am Samstag , den 26 . Mai 1928 , vormittags 1t Uhr,
findet im großen Sitzungssaal des Ministeriums des
Innern in Karlsruhe , Schloßplatz 19 III . Stock, die Sit¬
zung des Kreiswahlausschusses des 32 . Wahlkreises zur
endgültigen Ermittelung der Abstimmungsergebnisse der
Reichstagswahl statt.

Das TOrteil im Autonomistenprozeß
Gefängnisstrafe » und Aufenthaltsverbot

Im Colmarer Autonomistenprozeß verkündete der Ge¬
richtshof am Donnerstag folgendes Urteil : Die Angeklagten
Ricklin, Rosse » Schall und Faßhauer werden zu je 1 Jahr Ge¬
fängnis und 5 Jahren Aufenthaltsverbot , sowie zur Traguitg
der Kosten verurteilt . Das Aufenthaltsverbot bedeutet , daß
im Augenblick der Verbüßung der Gefängnisstrafe die Regie¬
rung diejenigen Bezirke innerhalb Frankreichs den Verurteil¬
ten bekanntgibt, wo sie sich während 5 Jahren nicht aufhalten
dürfen .

Der Gerichtspräsident beglückwünschte die Geschworenen
nach Verkündigung des Urteils zu ihrem Spruch . (Die Ge¬
schworenen im Elsaß werden lediglich unter der französisch¬
sprechenden Bevölkerung gewählt .)

Die Geschworenen bejahten nach anderthalbstündiger Bera¬
tung den ersten Teil der Schuldfrage (Teilnahme an dem
Komplottentschluß) für 4 Angeklagte mit Stimmenmehrheit ,und zwar für die Angeklagten Ricklin, Schall , Faßhauer und
Rossä , bewilligten jedoch in allen vier Fällen mildernde Um¬
stände. Für die übrigen 11 Angeklagten ist die Schuldfragemit Stimmenmehrheit verneint worden . Für sämtliche 15
Angeklagte ist die letzte Frage (Handlungen zur Ausführungdes Komplottentschlusses) verneint worden . Der Staats¬anwalt beantragte hierauf eine milde Anwendung des Straf¬
gesetzes bei Bemessung der Strafen . Nach dem Antrag des
Staatsanwaltes verzichteten sämtliche Anwälte auf das Wort .
Lediglich Rechtsanwalt Feillet aus der Bretagne erhebt sichund ruft aus : „Die Angeklagten mögen auf Grund dieses
unwürdigen Urteils nicht Frankreich richten ! " Nach diesenWorten bricht er weinend auf der Bank der Verteidigung zu¬
sammen . Das Publikum brachte ihm eine gewaltige Beifalls¬
kundgebung dar . Eine ungeheure Volksmenge hatte sich um
Vas Gerichtsgebäude versammelt und erwartete mit Span¬
nung das Urteil .

Nach der Urteilsverkündung brach im Saal ein unbeschreib¬
licher Lärm los . Die Freigesprochenen umarmten und küß¬ten die vier Verurteilten . Das Publikum und die französischeund elsässische Presse nahmen für und gegen den Spruch der
Geschworenen Partei . Es kam zu wilden Auseinanderset¬
zungen , ja sogar zu Schlägereien . Schließlich endete alles in
Hochrufen. Ein Teil ließ das Elsaß hochleben , andere riefen :Es lebe Frankreich ! Geballte Fäuste erhoben sich gegen die
Geschworenen, ^ andere wieder beschimpften die Freigespro¬
chenen , und unM diesen taten sich besonders die Damen der
französischen Beamten hervor , die auf den Stühlen standen,zur Anklagebank hindrängten und hysterisch klatschten. Ein
Teil des Publikums versuchte, die Marseillaise anzustimmen ,jedoch gingen die ersten Takte im allgemeinen Lärm unter .
Draußen auf der Straße wurde das Getöse der Menge immer
lauter und lauter . Die Feuerwehr wurde alarmiert , ebensorückte eine weitere Abteilung Gendarmerie zur Verstärkungan . um die Menge zu zerstreuen . Die Menschenmaffen san¬gen, während sie in die Nebenstraßen abgedrängt wurden , dasLied : „O Straßburg, *o Straßburg , du wunderschöne Stadt ! "

*
In Colmar fand Donnerstag abend eine Protestversamm¬lung gegen das Urteil im Autonomistenprozeß statt , in der

sämtliche Verteidiger der Angeklagten und zwei Abgeordnetedas Wort ergriffen . Nach Schluß der Versammlung zogendie Versammlungsteilnehmer vor die Wohnung des General¬staatsanwalts und brachten ihren Unwillen über das Urteilzum Ausdruck. Nach Mitternacht Har das Straßenbild wie-der ruhig .
Elsaß -lothringische Preffestimme «

WTB . Colmar , 25 . Mai (Tel . ) Die Lokalpresse sowieStraßburger Zeitungen nehmen zu dem Urteil eingehendStellung . Unter den deutschgeschriebenen Zeitungen erklärt !der „Elsässer Kurier " u . a . : Der französnchen Sache im Elsaßist durch dieses schnöde Urteil unberechenbarer Schaden zu¬gefügt worden. Die Verteidiger haben beschlossen, gegen dasUrteil Berufung einzulegen . Der Kassationshof wird schwer¬
lich um die Kassierung des Urteils herumkommen . Dannerleben wir einen neuen Komplottprozeß in vermehrter und
verbesserte Auflage vor dem Schwurgericht in Straßburg . —
Die „Straßburger Neuesten Nachrichten"

(deutsche Ausgabe )schreiben: Der Spruch ist den Geschworenen sicher nicht leicht
gefallen ; ein unglaublicher Druck ist auf sie ausgeübt wor¬den. Eines der traurigsten Kapitel der elsässischen Geschichtehat seinen Abschluß gefunden .

Von der in französischer Sprache erscheinenden Pressenimmt u. a . Stellung das .Journal d 'Alsace et de Lorraine "
(straßburg ), das die Verurteilung der vier Hauptangeklagten ,die es weniger bedeutende Männer nennt , und die Freispre¬chung der anderen Angeklagten billigt . Das Blatt erklärt : Die

Letzte Nachrichten
Zur Affäre Aakubowski

pr . Berlin , 25 . Mai (Tel . ) Wie der „BZ .
" aus Breme « ge¬meldet wird , hat die dortige Kriminalpolizei den in der Mord¬

affäre Jaknbvwski gesuchten und bisher flüchtigen Fritz Ro¬
gens verhaftet . Rogens ist durch die Aussagen des Landarbei¬
ters Blöker schwer belastet. Durch die jetzt geglückte Verhaf¬
tung von Fritz Rogens kann weitere Aufklärung in die ge¬
samte Mordaffäre gebracht werden. Es haben, wie das Blatt
weiter meldet, bereits eingehende Vernehmungen durch die
Bremer Polizei stattgefunden , durch die der Hingerichtete Ja -
kubowski weiter entlastet wird. Jetzt ist auch Oberstaats¬anwalt Müller aus Strelitz nach Bremen gefahren .

Rücktritt des japanische« Unterrichtsministers
WTB . Tokio , 26 . Mai (Reuter . Tel .) Der japanische Unter -

richtSminister ist zurückgetreten. Wie verlautet , ist der Rück¬
tritt auf Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Ministerund dem Ministerpräsidenten Tanaka zurückzuführen . Der
Rücktritt zeige übrigens erneut , daß das Kabinett nicht einig
sei , was möglicherweise zu einem Sturz des Kabinetts führenwerde.

Rückkehr der »Jtalia " vom Nordpol
WTB . Kingsbay, 25. Mai (Tel . ) Die „Jtalia " hat mit

schweren widrigen Winden zu kämpfen, ihre Ankunft hier w»rd
gleichwohl noch vor Mittag erwartet .

Die Ratifikationsurkunden zum deutsch -französischen ' Han¬delsabkommen wurden am 15. Mai in Paris ausgetauscht .Das Handelsabkommen ist nach der Bekanntmachung vom 28.November 1927 im Reichsgesetzblatt 2 Seite 1105 bereits am6. September 1927 endgültig in Kraft getreten .
Der elektrische Betrieb der Berliner Stadt - und Vorort¬bahn wird anfangs Juni dem öffentlichen Verkehr übergeben .Die ersten elektrischen Züge verkehren zwischen Erkner und

Potsdam . In der letzten Zeit haben bereits Probefahrtenstattgefunden .
Professor Junkers Ehrenbürger von Dessau. Der DeffauerGemeinderat hat aus Anlaß des geglückten Ost-West-Flugesund der Fertigstellung des 1000 . FlugEges den Besitzer derJunkers -Werke und Schöpfer des GanMetallflugzeuges , Pro¬fessor vr . Junkers , zum Ehrenbürger ernannt , und ihm zu-

Ehren eine Straße Junkersstraße benannt .
Stillegung im Ruhrgebiet . Die Harpener Bergbaugesell¬schaft A.-G . hat die Stillegung der . Zeche „Roland " beim

Reichskommiffar beantragt . Für die Stillegung kommt der15. Juni in Frage .

am meisten an diesem schändlichen Unternehmen schuldigenPersonen waren nicht unter den in Haft befindlichen. — Der
„Nationaliste d 'Alsace " (Straßburg ) »schreibt : Wir zögernnicht, zu erklären , daß wir ein Urteil der Entspannung ge¬wünscht hätten . Wir befürchten jetzt eine Verschlimmerung derMißstimmung und ein Anwachsen der Bolksagitatton .

*
WTB . Paris , 25 . Mai . (Tel .) Das Urteil von Colmarwird von den meisten Blättern gebilligt. Sie sprechen — wie„Matin " — von einer großzügigen Milde . Einige Blätterdagegen werden nachdenklich und stellen die Frage : „War eS

geschickt , diesen Prozeß zu führen ? " So schreibt „Oeuvre " :Man muß sich vor dem Entscheid der Volksjustiz beugen . Wirbeugen uns , ohne zu begreifen. Wir begreifen um so weniger ,als das Colmarer Urteil nicht gesprochen , sondern vondem Generalstaatsanwalt selbst suggeriert worden ist . DerStaatsanwalt hat drei Wochen lang versucht, den Geschwo¬renen die Überzeugung beizubringen, daß die BeschuldigtenVerräter an Frankreich, Agenten Deutschlands seien, und allesdas , um 1 Jahr Gefängnis zu fordern . Es ist zu befürchten,daß die Beschwichtigungganz und gar nicht bei dieser Politikder Geschworenen auf ihre Rechnung kommt. Für ihreFreunde sind Ricklin und Genossen von nun an Märtyrer derSache des Elsasses. Die rechtsstehenden Blätter suchen daSUrteil dadurch schmackhaft zu machen , daß sie den Verurteil¬ten separatistische Tendenzen unterschieben, was der Prozeßbekanntlich nicht beweisen konnte.
*

pr . Berlin , 25. Mai . (Tel .) Eine Anzahl Berliner Blätternimmt eingehend zum Colmarer Urteil Stellung . Die „Ger¬mania " schreibt : Gerade weil uns an einem friedlichen Ver¬hältnis zu Frankreich liegt, verurteilen wir Maßnahmen , die,wie diese , das deutsch-französische Einvernehmen stören müs¬sen. — Die „Tägl . Rundsch . " hebt hervor, daß nichts, was dieAnklagebehörden den Autonomisten vorgeworfen hat, bewie¬sen werden konnte; aber wenn die Angeklagten freigesprochenworden wären , wäre die Pariser Regierung Poincaräs bis aufdie Knochen mit ihrer Autonomistenverfolgung blamiert ge¬wesen, und daß mußte unter allen Umständen vermieden wer¬den. — ,Koka!anzeiger " und „Tag " betonen als Ergebnis desProzesses, daß klar erwiesen sei, daß keine deutsche Unter¬stützung hinter der Autonomiebewegung stehe . — Die .Kreuz¬zeitung " schreibt : Die autonomistische Idee hat durch dasUrteil eine Rechtfertigung erfahren ; denn es bestätigt in allerForm , daß Frankreichs Ziel die Vernichtung jedes Eigen¬lebens ist.

Mit der Beilage : Badische Wohlfahrtsdlätter Nr . 4

MirtsebElicbe Minscbsu
Zwischen Banken und Sparkassen ist es vor kurzem zu

einer sog. „Kleinen Verständigung" gekommen , die frei¬
lich noch viele Fragen offen ließ. Man einigte sich über
die äußeren Formen des Wettbewerbs, kam aber nicht zu
einem Beschluß über den Hauptstreitpunkt, die Abgren¬
zung der Arbeitsgebiete , über den man schon seit langem
ergebnislos verhandelt . Die Einigung enthält u . a . Be¬
stimmungen , daß behördliche Einwirkungen auf die Er¬
richtung von Konten bei Sparkassen unzulässig sein sol¬len, ebenso wie die Ausübung eines Drucks auf Hypo¬
thekenschuldner, ihre bankenmäßigen Geschäfte durch die
hypothekengebende Sparkasse ausüben zu lassen . Für
Wettbewerbsstreitigkeiten sind Schlichtungsstellen vorge¬
sehen .

Im übrigen ist es zwischen Banken und Sparkassen
infolge eines Runderlasses des Reichsfinanzministers
über die Veranlagung der Sparkassen zur Körperschafts¬
und Vermögeustener zu neuen Differenzen gekommen .Die Veranlagung der Sparkassen zu diesen Steuern , die
bisher ausgesetzt war , wird jetzt nach den Bestimmungen
dieses Runderlasses nachgeholt . Es wird hierin der Ver¬
such gemacht , die sparkasseneigenen von den sparkassen¬
fremden Geschäften zu trennen . Es ist dies gewisser -
massen eine vom Reich vorgesehene Arbeitsteilung zwi¬
schen Sparkassen und Banken, mit der letztere freilich
nicht zufrieden sind . Der Personalkredit und der damit
verbundene Kontokorrentverkehr werden durch den Rund¬
erlaß in den eigentlichen Sparkassenverkehr einbezogenund damit iin wesentlichen den Wünschen der Sparkassen
Rechnung getragen , freilich nur insoweit , als nicht alle
(in der Mustersatzung der Sparkassen aufgeführten )
Personalkredite steuerfrei erklärt werden, sondern nur
gesicherte Personalkredite an den Mittelstand und unge¬
sicherte, sofort kündbare Kredite, soweit sie nicht mehr als5 Proz . der im Gesamtverkehr der Sparkasse vorhandenen
Guthaben (ohne Sparguthaben ) ausmachen . Als Mittel¬
standskredite sind Kredite unter 15 000 JM anzusehen,auch Kredite bis 30 000 JM , wenn sie % Proz . des Ge¬
samteinlagebestandes , einschließlich Sparguthaben , nicht
übersteigen . Ein Rechtsmittelverfahren läßt eine Über¬
schreitung dieser Höchstgrenzen offen . Bei Einhaltung
dieser Grenzen tritt Befreiung von der Körperschasts -
steuör ein , gleichviel , aus welchen Mitteln die Kredite
gereicht werden .

Dagegen wenden die Banken ein, daß auch Einlagenaus großkapitalistischen Kreisen so unter der gleichen
Steuerbevorzugung verwendet werden könnten wie
Spareinlagen . Die großkapitalistischen Einlagen müß¬ten zur Feststellung des Höchstbetrags der einzelnen Kre¬dite von der Gesamtsumme der Einlagen abgezogen wer¬den . Die Sparkassen würden so sich auf die Gewinnungvon Großeinlagen legen, um höhere Kredite bet Bevor¬
zugung in der Steuerbehandlung vor den Banken ge¬währen zu können. Diese verlangen ferner überhaupteine gleichmäßige steuerliche Erfassung der Gewinne aus
bankmäßiger Tätigkeit , ob diese nun von privaten oder
öffentlichen Banken und Sparkassen ausgeübt wird . Wer¬
den Mittelstandskredite als gemeinnützige Beteiligung
steuerlich bevorzugt, so müsse dies für alle Kreditinstituts
gelten , zumal manche Gruppen von Banken zum großenTeil solche Mittelstandskredite gewähren.

*
Ein deutsches tzlektroabkornmen , das einen bedeutsamen

Schritt zu einer einheitlichen gesamtdeutschen Elektrizi-
tätspolitrk darstellt , ist zustande gekommen . Nachdem sichdie reichseigenen Elettrowerke und die vom preußischenStaat kontrollierten geeinigt hatten, ist das Abkommen
auch auf die bayerischen ausgedehnt worden. Unter demNamen „Aktiengesellschaft für deutsche Elekttizitätswirt -
schaft" haben sich die Elettrowerke A . -G., die PreußischrElektrizitäts A.-G . und das Bayernwerk A.-G . zu einer
Dachgesellschaft zusammengeschlossen, deren Zweck die Zu -
sammenarbeit zwischen den Energiewirtschaftsgebietender Gesellschafter ist. Auch ist der Beitritt weiterer
Energiewirtschastsgebiete ofsengehalten. Die Gesellschaftist zunächst eine Studiengesellschast mit verhältnismäßig
geringem Kapital , die die Schaffung bon Anlagen
zum Ausgleich elettrischcr Arbeit, also hauptsächlich Über¬
landleitungen und Verteilungs - und Schaltwerke , vor¬
erst studieren , dann aber auch ihren Bau in die Hand



ite| men will . Für später ist auch der Bau und Betrieb
,gemeinschaftlicher Stromerzeugungsanlagen ins Auge
gefaßt . Bei den Untersuchungen über die erforderlichen
Neubauten soll das wirtschaftliche Moment maßgebend
sein .

Dieses Programm zeigt die Bedeutung des Zusammen¬
schlusses, der vorerst eine einheitliche Stromversorgung
Nord- und Mitteldeutschlands und Bayerns in Aussicht
nimmt , aber auch an die Zusammenarbeit mit dem Süd¬
westen (Baden und Württemberg ) und Westen (Rheinische
Braunkohle ) denkt. Als östliche Parallelleftung zu der
durch Baden und Württemberg führenden Leitung vom
Rheinisch -Westfälischen Elektrizitätswerk nach Vorarlberg
und der Schweiz ist die gemeinsame Erstellung einer
820000 Voltleitung von Hamburg bis Bayern geplant,wobei darauf hinzuweisen ist , daß die preußischen und
bayer . Leitungen bereits seit Ende 1927 verbunden sind .
An die Schaffung von Querverbindungen von Osten
nach Westen ist weiter gedacht. Im Interesse der Ratio¬
nalisierung der deutschen Elektrizitätserzeugung war ge¬
legentlich der Tagung des Reichselektrizitätsbeirats im
Juli 1926 eine reichsgesetzliche Regelung der Elek¬
trowirtschaft verlangt worden. Hier liegt nun eine
freiwillig beschlossene enge Zusammenarbeit vor , die man
zu einer gesamtdeutschen zu erweitern hofft. Es handelt
sich um den Stromausgleich zwischen den süddeutschen
Wasserkräften (die bereits jetzt aus der Schweiz und
Österreich Ergänzungsstrom beziehen ) , der mitteldeuffchen
Braunkohle , der Ruhrkohle, der rheinischen Braunkohle
und der englischen Kohle (welche die Hamburger Groß¬
kraftwerke versorgt) .

*
Die Frage der Aufwertung der österreichisch-ungarischen

Vorkriegsauleihen , an der auch viele deutsche Besitzer von
solchen Papieren erhebliches Interesse haben, hat kürz¬
lich eine in Rom abgehaltene Konferenz beschäftigt , leider
ohne nennenswerten Erfolg , da von den Schuldnerstaaten
vor allem Ungarn sich einer auch nur annähernd billigen
Regelung widersetzte . Die von der Reparationskommis -
fion gutgeheißenen Vorschläge der Vertreter der Gläu¬
bigerstaaten wurden von den Schuldnerstaaten abgelehnt,
so daß die weiteren Beratungen auf September vertagt
wurden . Die Reparationskommission wird die Angebote
der Schuldnerstaaten nochmals den Gläubigerstaaten vor¬
legen, die innerhalb drei Monaten zu antworten haben.
Vor allem verhandelte man über die Gold- und Valuta¬
reuten , aber auch die Frage der Papierrenten , von
denen sich erhebliche Mengen auch im Besitz deutscher
Kleinrentner befinden, wurde aufgeworfen. Hier erklär¬
ten die Gläubiger , auf eine 6prozentige Barablösung
herabgehen zu wollen. In Rom hat man sich zunächst
lediglich über die Gesammtsummen der Papierrenten ge¬
einigt . Das Gesamtdefizit der Nachfolgestaaten dem
Ausland gegenüber beläuft sich hier auf etwa 3 Milliar¬
den Kronen , wobei das ungarische Defizit die Hälfte aus¬
macht . Rentenüberschüsse weisen vor allem die Tschecho¬
slowakei , dann Italien und Österreich auf , zusammen in
Höhe von einer Milliarde , so daß auf das Ausland
2 Milliarden entfallen . Besonders Ungarn und Jugo¬
slawien befinden sich mit der Regelung ihrer Schulden
gerade Deutschland gegenüber im Rückstand . *

*
*

Der 11 . August
Der Reichsrat nahm am Donnerstag den Antrag Preußens ,den 11. August als Nationalfeiertag zu erklären , mit 47 gegenIS Stimmen bei 2 Enthaltungen an . Die Frage , ob der Ge¬

setzentwurf verfassungsändernden Charakter habe, wurde mit
62 gegen 11 Stimmen bei 5 Enthaltungen verneint , so daßder Reichstag mit einfacher Mehrheit das Gesetz verabschiedenkann.

Der bayrische Gesandte »ou Prrgrr gab die Erklärung ab,daß der bayrischen Regierung die Zustimmung zum Gesetz¬
entwurf ganz besonders auch dadurch unmöglich gemachtwerde, daß die im 8 2 der Vorlage ungeordnete Pflicht zur
Beflaggung der öffentlichen Gebäude und zur Abhaltung von
Schulfeiern einen schiveren Eingriff in die Berwaltungshohritbedeute. In der Verfassung befinde sich keine Bestimmung,aus der diese Befugnis abgeleitet werden könne . Für den
verfassungsändernden Charakter des Gesetzes stimmte nur
Bayern ; Württemberg und '

Oldenburg enthielten sich derStimme . — Bei der Abstimmung über die Vorlage selbststimmten dagegen : Ostpreußen , Brandenburg , Pommern , Rie-
derschlesten , Bayern , Württemberg . Es enthielten sich der
Stimme Oberschlesien und Oldenburg .

Der Reichsrat stimmte ferner der von der Reichsregierung
vorgelegten Übersicht über die den Gemeinden zu zahlenden
Sätze zur Deckung der ihnen aus Vorbereitung und Durch¬
führung der Reichstagswahl am 20 . Mai erwachsenen baren
Aufwendungen mit einigen Änderungen zu.

Bayern und das Rotenbankprivileg . Die bayerische Volks¬
parteikorrespondenz stellte auf das Bestimmteste fest , daßweder bei der bayerischen Regierung noch bei der Notenbank
etwas über ein angebliches Angebot der Reichsbank zur Auf¬
gabe des Notrnbaickprivitegs bekannt sei. Glaubwüriäg sei es,daß die ReichsbanKeitung derartige Anregungen gebe . Bayernkönne und werde aber auf ein Rvtenbankprivileg nicht ver¬
zichten aus wichtigen politischen und noch wichtigeren wirt¬
schaftlichen Gründen .

Die franzSfische « Sazialisten . Die letzte Rede Paul -Boncoursin einer Pariser sozialistischen Versammlung wird als eine
Voranzeige dafür angesehen, daß er den sozialistischen Partei¬
tag in Toulouse dazu bringen will, sich für eine praktischeMitarbeit auszusprechen.

AuS der wiirtte « ber,ifchen Textilindustrie . Der Schlich -
tungSausfchutz Stuttgart hat für die württembergische Textil¬
industrie nach erneuten Berhandtunge » einen weiteren
EchiedSspruch gefällt , der eine Lohnerhöhung von S Jipf
vorsieht, während der erst« Schiedsspruch eine soilche von
4 SRpf bestvnnnte. Die Arbeitszeit wurde auf 48 Stunden fest¬
gesetzt, sie kann jedoH im Einvernehmen mit dem Betriebsrat
auf 61 Stunden erhöht werden, gegen 64 Stunden des ersten
EehiebShzemhe».

Lwiscbenkülle in Innsbruck
Eine italienische Taktlosigkeit

Donnerstag vormittag wurde in der Erlerftraße in Inns¬bruck, in der sich das Gebäude des italienischen Generalkonsu¬lat befindet, eine Demonstration ausgeführt , die der Tiroler "
Landesregierung große Verlegenheit bereitete . Das General¬konsulat hatte in wenig taktvoller Weise anläßlich des Erin -
urrunchStages deS Eintritts Italiens in den Weltkrieg festlichgeflaggt. Ungefähr um halb 11 Uhr vormittags wurde dieitalienische Trikolore hrrabgrriffen . Die Demonstration ge-vom ersten Stockwerk aus . wo sich eine Bar befindet.Man fand nachher die Fahne in einem Gastlokal unter einemTische liegend. Das italienische Generalkonsulat hat sofortvon der Landesregierung Genugtnnng verlangt , und die Re¬gierung mußte diese Genugtuung in folgender,Form leisten :Um 1 Uhr mittags wurde die Straße abgesperrt . EineKom - .pagnie des hier garnisonierenden 12. Alpenjäger -Rgts : rückteaus und leistete vor der wiederaufgefteckten Trikolore die
Ehrenbezeigung . Der Landeshauptmann enffchuldigte sichbeim Generalkonsulat .,Als Täter wurde ein 22jähriger Universitätshörer festge¬stellt. Es kam übrigens zu neuen nationalen Kundgebungen,als die italienische Flagge unter der Ehrenbezeugung der Mi¬
litärabteilung auf dem Konsulat wieder aufgezogen und vonan den Fenstern des Gebäudes erschienenen italienischen Kon¬
sulatsbeamten mit dem faschistischen Gruß und „Evviva " be¬grüßt wurde . Die Polizei versuchte in den Nachmittags -ftunden, die empörte Menge , die in der Flaggenhissung eine
Herausforderung erblickte , zum Auseinandergehen zu veran¬
lassen , jedoch sammelte sie sich hinter der Polizei und in den
nahegelegenen Straßen stets aufs neue unter Absingung na¬tionaler Lieder und Protestrufen gegen die Unterdrückung des
deuffchen Volkstums in Südtrrol . Die Erregung der Inns¬brucker Bevölkerung hält an . Abends kam es zu Zusammen¬stößen mit der Polizei , welche das italienische Konsulat schützte.

Di ^ Wiener Presse über de» Zwischenfall
WTB . Wien , 26 . Mai (Tel .) In den Abendblättern kommtdas Bedauern darüber zum Ausdruck, daß jugendliche Hitzköpfedie Tiroler Landesregierung in die Zwangslage versetzten , sichgemäß der Forderung des italienischen Generalkonsuls zuentschuldigen und die Flagge unter militärischen Ehren wieder

hissen zu lassen. Vor allem begegnet die Tatsache der Hissungder italienischen Flagge am Tage der Kriegserklärung seitensdes Siegers im Lande des Besiegten scharfer Verurteilung .Der „Tag " bezeichnet die Beflaggung der italienischen Ver¬
tretung in Innsbruck als eine Geschmacklosigkeit und Takt-
lostgkeit sondergleichen. In der ..Volkszeitung " heißt es : Ge¬rade dem Tiroler muß dieser Gehlerhut des italienischen Sie¬
gers besonders schmerzlich sein.

IRad) den Mablen
Der Reichswahlansschnß

wird voraussichtlich am 31 . Mai oder 1 . Juni in Berlin zurendgültigen Feststellung der Wahlrrgrbniffe tagen . Dann wer¬den sich jene Abgeordnete, die ein Doppelmandat erhaltenhaben, erklären müssen, welches Mandat sie annohmen . Kurzvor oder nach Pfingsten stellen die Kreiswahlausschüsse die -
Einzelergebnisse der Kreiswahlen in öffentlicher Sitzung fest.
Zu «» Wahlaussall in Bade« — Wie würde der badische Land¬

tag aussehen ?
Der Scheriftleiter des „Tauber - und Frankenboten ", JosefKiefer, hat sich der Mühe unterzogen , eine Berechnung nachder Richtung anzustellen , wie der badische Landtag aus Grund

des Wahlergebnisses vom 20 . Mai 1928 aussehen würde . Da¬
bei ist zu bemerken, daß für den badischen Landtag der Kandi¬
dat gewählt ist, der mindestens 10000 Stimmer ausbringt ,
während die restlichen Stimmen in einem Wahlkreise (unter
oder über 10000 ) gesammelt werden und den Kandidaten in
den verschiedenen Wahlkreisen zugute kommen, die die höch¬
sten Reststimmen auftveisen.

Herr Kiefer hat die Ziffern der bei den Reichstagswahlen
abgegebenen Stimmen auf die 22 badischen Wahlkreise ver¬
teilt und kommt zu dem Schluß , daß der Landtag nunmehr84 Abgeordnete zcchlen "Müßte , gegen 72 zur Zeit . Davon ent¬
fielen auf die Sozialdemokraten 20 Sitze ( 16) , auf die Deutsch-
nationale Volkspartei 7 (9 ) , auf das Zentrum 30 (28 ) , die
Deutsche Volkspartvi 8 (7 ), die Kommunisten 6 (4), die Demo¬
kraten 6 (6) , die Wirtschastspartei 3 (2) , die Nationalsozia¬
listen 2 (0), die christlichnationale Bauernpartei 1 (0), die
Volksvechtspartei 1 (0) . Die derzeitigen Koalitionspartrienin Baden verfügten danach im Landtag über eine starke Mehr¬
heit : Zentrum , Sozialdemokraten und Demokraten , zus. über
86, die Oppositionsparteien nur über 28 Mandate .

Wie haben die Heidelberger Frauen gewählt?
Bekanntlich hat sich bei den Reichstagswahlen am letzten

Sonntag das Wahlgeschäft in Heidelberg getrennt nach Ge¬
schlechtern vollzogen. Die Wahlbeteiligung betrug 70,42 Proz .
( bei der Reichstagswahl im Dezember 1924 74,5 Proz .) . Die
Männer abgestimmt haben . Anderseits konnte das Zentrum
(1924 81,0 Proz .). Die Frauen dagegen nur 66,28 Proz .
(1924 69,2 Proz .).

Besonders interessant ist aus dieser getrennten Abstimmung
die parteipolitische Einstellung der Frau zu erfahren . Es er¬
gibt sich daraus , daß für die Sozialdemokraten , Kommunisten
und Nationalsozialisten bedeutend weniger Frauen als
Männer abgestimmt haben . Anderseits konnte das Zentrum
sich stark auf seine weiblichen Wähler stützen, die in fast
doppelt so großer Zahl als die männlichen Wähler zur Urne
gingen . Während sodann bei der demokratischen Partei
Männer und Frauen in den Abstimmungszetteln nahezu gleich
stark vertreten sind , überwiegen bei der Deuffchrmtionalen
Partei wieder recht erheblich die Frauen ( 1691 Männer , 2018
Frauen ) . Bei der Sozialdemokratischen Partei , betrugen die
Männerstimmen 5314 , die Frauenstimmen 4413 , bei der Zen -
trumspartei die der elfteren 1933 , die der letzteren 3742, bei
der Deutschen Volkspartei stimmten 3369 Männer und 3790
Frauen , bei der Kommunistischen Partei 2094 Männer und
1370 Frauen , bei der Demokratischen Partei 2038 Männer
und 2170 Frauen ab. Bei der Wirtschaftlichen Partei ist der
Unterschied ebensowenig nennenswert wie bei den Völkischen ,der Bauern - und Landvolkpartei und den kleinen Splitter¬
parteien . Bei der Boltkrechtspartei stimmten 484 Männer
und 771 Frauen ab , bei der Deuffchen Bauernpartei 960
Männer und 711 Frauen .

Wetternachrichteudieust her Bad. LanbeSwettrrwarte Karls¬
ruhe v»m 26 . Mai . Das von Westen heranziehende Zwischen¬
hoch liegt heute über Frankreich und der Nordsee. Unter sei¬
nem Einfluß ist bei unS bereits Aufheiterung eingetreten .
Die Besserung wird jedoch auch nicht von langer Dauer sein,
da der Hochdruckgürtel über dem nördlichen Europa vorder-
Hand keine Aussicht auf durchgreifende Änderung des be¬
stehenden Witterungscharakters zuläßt . « oraussa, » für
2«. Mai : Zeitweise heiter , und vorwiegend trocken, tagsüber
etwas wärmer .

Badischer Teil
DaS KinvererholungSheir» Heuberg

hat in den letzten Wochen , seine Pforten wieder voll geöffnet.Emen besonderen Aufschwung hat unter den vielfältigenAusgaben dieses Unternehmens die HauShaktungSschule ge-nommen , die wir seit dem vorigen Jahr zum erstenmal fürKriegerwaisen eingerichtet haben . Wir nahmen im Mai 1927von der Württembergischen Hauptfürsorgestelle für Kriegs -Hinterbliebene 37 junge Mädchen auf , die im Alter von 14bis 16 Jahren standen und die dann ein Jahr lang bei unSeine hauswirtschaftliche Schule genossen . Auf Grund derhiermit gemachten außerordentlich günstigen Erfahrungenkönnen wir heute feststellen, daß diese Zahl des ersten Jahre »
sich ungefähr vervierfacht hat . Es besuchen zur Zeit 200
junge Mädchen (Kriegerwaisen ) aus den verschiedensten Ge¬
genden des deutschen Reiches bis herauf nach Lübeck, diese
Haushaltungsschule des Heuberg.Die Mannigfaltigkeiten der Aufgaben , die zur Zeit aufdem Heuberg zusammengefaßt sind , erweckt zu unsererFreude immer mehr die Aufmerksamkeit der verschiedenstenBesucher. Infolgedessen ist der Heuberg in diesem Jahre der
Tagungsort für eine gasige Reche der verschiedensten Ver¬
sammlungen . Zur Zeit hält die Zentralstelle für Wohlfahrts¬
pflege in Württemberg auf dem Heuberg einen Kurs über
örtliche Erholungsfürsorge ab. Vom 4. bis 6 . Juni besuchenuns die württembergischen Wohlfahrtsbeamten . Dort wer-den der Ministerialrat Dr. von Scheurlen , Stuttgart , der
Professor der Kinderheilkunde, Birk , aus Tübingen , Präsi »dent Or. Reinöhl von Stuttgart , und der Präsident des Lan¬desarbeitsamts für Südwestdeutschland, Herr Kälin aus
Stuttgart , Vorträge halten . Im weiteren Verlauf des Som¬mers werden uns die badischen Staatsärzte und Fürsorge¬ärzte besuchen , und endlich wird die Berufsorganisation der
Kindergärtnerinnen , Jugendleiterinnen und Hortnerinnenaus ganz Deutschland einen 14tägigen Kurs in Leibesübun¬
gen auf dem Heuberg abhalten .

WaS Ist Markenbutter ?
Die drückende Einfuhr ausländischer Oualitätsbutter ver-

anlahte die deutschen Molkereien schon seit einiger Zeit der
Qualitätsverbesserung der Butter ihre besondere Aufmerksam¬
keit zu schenken . Unter besonders strenger Kontrolle des Pro¬
duktionsprozesses wird in verschiedenen Gebieten Markenbutter »die sich durch eine hervorragende Qualität auszeichnet, her -
gestellt.

Diesem Beispiel ist nun auch Baden gefolgt durch Schaffungeiner badischen Buttermarke . Mit Genehmigung des Mini¬
steriums des Innern hat der Badische Molkereiverband — wie
er mitteilt — im Benehmen mit der Staatl . landw . Versuchs¬
anstalt Augustenberg , unter deren Kontrolle die Betriebe , die
Markenbutter herzustellen vermögen, gestellt sind , entsprechende
Bestimmungen bereits in Kraft gefetzt . Da diese Bestimmun¬
gen sehr scharf gehalten find, werden vorerst nur wenige Mol¬
kereien für die Führung der Markenbutter in Frage komme ».Die Schutzmarke selbst besteht aus einem Wappen mit dem
badischen Greif mit der Überschrift: „Badffcye Buttermarke ".Das Wappen ruht auf den badischen Landesfarben . Es ist
zu wünschen, daß diese unter freiwilliger Qualitätskontrolle
hergestellte Markenbutter , die der Auslandsbutter durchaus
ebenbürtig ist, mehr und mehr Beachtung findet .

Lohnbewegungen in Bade«
Ende des Lohnstreites bei den Privateisenbahnen in Baden.Vor dem stellvertretenden Schlichter in Karlsruhe , Obervegie¬

rungsrat Dr. Häußner , kam am Mittwoch zwischen den Par¬teien eine Einigung zustande. Somit ist die Gefahr einer Be¬
triebsstörung behoben.

Dandel und Mirtscbatt
Berliner Devifennotieeunge»

26. Wat 21. « ai
Mb Srfef Mb S*kf

Amsterdam 100 G. 168 .36 168 .70 168 .34 168 .68
Kopenhagen 100 Kr. 112 .00 112.22 11198 112 .20 t
Italien . . 100 L. 21 .985 22 .035 21 .985 22 .025
London . . IPsd . 10.367 20 .407 20.364 20.404
New Uork . 1 D. 4.1720 4.1800 4.1720 4 .1800
Paris . . 100 Fr . • 16.42 16.446 16.42 16 .46
Schweiz . - 100 Fr . 80 .395 80 .555 80.39 80.55
Wien 100 Schilling 68 .705 58 .825 58 .70 58 .82
Prag . . 100 Kr. 12 .367 12 .387 12L65 12 .886

Der Londoner Feingoldpreis . Nach einer Bekanntmachungder Devisenbeschaffungsstelle vom 23 . Mai 1928 beträgt der
Londoner Goldpreis für eine Unze Feingold bis auf weitere»
84 sb 11 Kd , bzw . für ein Gramm Feingold 32,7696 pence .

Kollmar u . Jourdan A.-G . Pforzheim . In der gestrigen
Bilanzsitzung wurde die Verteilung einer Dividende von 5 %
für das am 30. April abgelausene Geschäftsjahr beschlossen.

Holzvrrkohlungsindustrie A. -G. In der in Wien abgehal¬tenen Auffichtsratssitzung der Holzverlohlungsindusirie A .-G.wurde die Bilanz pro 1927/28 vorgelegt. Der Auffichtsrat
beschloß, der zum 23 . Juli einzuberusenden ordentlichen Gene¬
ralversammlung vorzuschlagen, keine Dividende auszuschütten ,
vielmehr den einschließlich Gewinuvortrag zur Verfügung
stehenden Gewinnsaldo von 800 704 Ml nach Dotierung des
Reservefonds mit 60 000 Ml zu außerordentlichen Abschrei¬
bungen auf das Anlage - und Effektenkonto zu verwenden.

Rhriuisch« Hypothekenbank, Mannheim . Die Bank hat die
Genehmigung zu einer weiteren Teilausschüttung von 6 Proz .
aus der Pfandbriefmass « erhalten . Damit würden insgesamt
15 Proz . ausgeschüttet sein. Auf den Ausweis vom 30. Dez.
v. I . bezogen, ergibt sich demnach eine Maximal -Restquote
von 4,68 Proz .

Weiteres von der J .-G .-Farbr «. Im weiteren Verlauf der
ordentlichen Generalversammlung der J .-G . -Farben wurde
mitgeteilt , daß die » «nftseideproduklion der J .-G .-Farben täg-
lich 11—12 000 Kilo beträgt und bei Fertigstellung der neuen
Fabrik 22 000 . Kilo erreicht werde. — Zur künftigen Kaut »
schukherstellung wurde mitgeteilt , daß augenblicklich noch kein
Kautschuk zu Bedarfszwecken hergestellt werden könne. Di«
Versuche gingen natürlich weiter , und bei den Laboratoriums¬
arbeiten seien neue Fortschritte erzielt worden. Eine Fa »
brikation im Großen könne natürlich noch nicht ausgenom¬men werden . — Uber die Brnzinhrrstrllun » äußerte sich Ge¬
heimrat Bosch dahin , daß das Verfahren keinen Gewinn ab¬
werfen köiine , so lange nur in kleinem Matzstabe gearbeitetwerde. Die Produktion könne natürlich ' nicht sofort unsin¬
nig in die Hiche getrieben werden. — Das Acetat-Kunstseide»
»erfahren sei jetzt im Gange und arbeite zufriedenstellend . —
Die Generalversammlung genehmigte sodann einstimmig de»
bekannten Abschluß mit 12 Proz . Dividende.



Msstssnzeia«
Sn kic Be - irksLmter rntb « - » etnden de »

Lande ».
M». 47090 . Binden»« Rtchtlinte« fL« die Wert,
M,r « vu schaffend « ArdeitSlofenfstrfor ^ .

Nachstehend werden die bindenden Richtlinien für die werl¬
schaffende ArbeitSlosenfürsorge bekannigegeben.

Karlsruhe » den 21 . Rai 1928 . *
Der Rtnister de« Innern

Rammele

Der Verwaltungsrat der Reichsanstalt für ArbeitSvermitt -
lung und Arbeitslosenversicherung erlätzt auf Grund de»
8 139 Abs . 1 d«S Gesetzes über Arbeitsvermittlung und Ar¬
beitslosenversicherung vom 16. Juli 1927 (Reichsgesetzblatt I
S . 187 ) mit Zustimmung des Reichsarbeitsministers für die
wertschaffende Arbeitslosenfürsorge folgende bindende Nicht-
linien :

A. Rotstanksarbeiten .
I . Auswahl und Träger der Arbeiten

8 i .
( 1 ) Als Notstandsarbeiten dürfen nur Arbeiten gefördert

werden , die für die Volkswirtschaft von produktivem Werte
find.

(2) Besondere Förderung verdienen Notstandsarbeiten , die
geeignet find, die Menge einheimischer Nahrungsmittel , Roh.
stoffe oder Betriebsstoffe zu vermehren , ferner Arbeiten ,
durch deren Ausführung für die Dauer neue Arbeitsgelegen¬
heit geschaffen oder eine vorteilhaftere Verteilung der Ar¬
beitskräfte herbeigeführt wird.

(3) Dem Vorstand bleibt es Vorbehalten, Weisungen dar -
über zu erteilen , ob und in welchem Umfange bestimmte
Gruppen von Arbeiten , darunter der Wohnungsbau , im Sinne
des Abs . 1 mit Rücksicht auf die Lage des Arbeitsmarktes
zeitweise gefördert werden können oder von der Förderung
auszuschlietzen sind .

(4) Im Regelfälle find Arbeiten zu bevorzugen , die in
hohem Matze menschliche Arbeitskraft beanspruchen und ge¬
ringe Materialkosten erfordern .

8 2-
Es dürfen nur solche Arbeiten gefördert werden , die ohne

Förderung nicht vorgenommen werden können (zusätzliche Ar¬
beiten ) . Über die Frage , ob eine Arbeit zusätzlich ist, ist im
Zweifelsfalle ein Gutachten der Aufsichtsbehörde des Trägers
einzuholen.

§ 3.
(1) Träger von Notstandsarbeiten können sein Körperschaf,ten des öffentlichen Rechts, ferner gemischtwirtschaftliche und

private Unternehmungen , letztere jedoch nur , wenn sie nach
ihrer Satzung und nach ihrer Geschäftsgebarung gemein¬
nützige Zwecke verfolgen.

(2) Darlehen und Zuschüsse an private , auf Erwerb gerich¬tete Unternehmungen dürfen nicht gewährt werden.
II . Förderung

8 4.
(1) Die Förderung einer Notstandsarbeit darf nach Art .

Umfang und Dauer über das unerlätzliche Matz nicht hinaus -
gehen. Der Umfang der Förderung ist unter Berücksichtigung
der Verhältnisse des Einzelfalles festzusetzen .

(2) Bei Arbeiten , die eine Ausführungszeit von mehr als
6 Monaten erfordern und die nicht in wirtschaftlich selbstän¬
digen Teilabschnitten durchgeführt werden können, ist zu prü¬
fen , ob die Überweisung von Arbeitslosen auch für den län¬
geren Zeitraum nach Lage der Verhältnisse gesichert ist.

8 6.
(1) Die Förderung aus Mitteln der Reichsanstalt (Grund¬

förderung ) kann als Darlehn oder als verlorener Zuschutz ge¬
währt werden . Soweit eine Förderung durch Darlehn auS-
reicht, dürfen verlorene Zuschüsse nicht bewilligt werden .

(2) Die Höhe eines verlorenen Zuschusses ist in erster Linie
nach den schätzungsweise zu ermittelnde « Mehrkosten zu be-
mefien, die dem Träger durch die Alisführung der Arbeit als
Notstandsarbeit , insbesondere dadurch entstehen, daß auswär¬
tige oder vermindert leistungsfähige Arbeitslose bei den Ar¬
beiten beschäftigt werden.

^
Für die Förderung stehen die Mittel der Reichsanstalt in¬

soweit zur Verfügung , als diese Mittel durch die Maßnahme
entlastet werden. Die Förderung wird nach Durchschnitts¬
sätzen berechnet. Hierfür wird ein Höchstsatz von 8 Ml für
das Arbeitslosentagewerk festgesetzt .

8 7-
(1 ) Die Darlehen sind planmätzig , in der Regel längstens

innerhalb von 15 Jahren nach Fertigstellung der Arbeiten ,
zu tilgen . Die Zahlungstermine für Rückzahlungen und Zin -
fen sind einheitlich auf den 2. Januar und 1 . Juli , eden
Jcchres festzusetzen . Bei werbenden Unternehmungen kann
«in gestaffelter Tilgungsplan aufgestellt werden ; ferner kön-
nen der Tilgungsfrist zwei Freijahre vorgeschaltet werden .

(2) Die Höhe der Zinsen ist nach Möglichkeit den Verkehrs-
üblichen Zinsbedingungen anzupassen. Ein niedrigerer oder
erst mit den Jahren steigender Satz kann festgesetzt werden ,
soweit die allgemeinen finanziellen Verhältnisse des Trägers
und die besonderen Verhältnisse (Unrentierlichkeit ) des Unter¬
nehmens dies erfordern . Dem Vorstand bleibt Vorbehalten,
Weisungen darüber zu erteilen , in welcher Weise der Zins¬
satz zeitweise einheitlich zu erhöhen oder zu ermäßigen ist,
um entsprechend den Verhältnissen auf dem Arbeitsmarkt den
Anreiz für die Inanspruchnahme der Mittel zu verstärken
oder zu verringern .

(3) Die Verzinsung beginnt mit dem Tage , an dem die
einzelnen Darlehnsraten an den Träger ausgezahlt wurden .Die Zinsen sind auch während der Durchführung der Arbeiten
zu entrichten.

(4) Ist der Darlehnsempfänger das Reich , ein Land , eine
Gemeinde, ein Gemeindeverband oder eine solche Körper¬
schaft des öffentlichen Rechts, deren Zahlungsfähigkeit in der
Satzung gesichert ist, so ist eine Sicherstellung nicht erforder¬
lich ; in besonderen Fällen kann die Reichsanstalt Sicherheiten
verlangen . Von einer Sicherung kann ferner abgesehen wer¬
den bei einem Unternehmen , dessen Anteile sich überwiegend
in den Händen des Reichs, eines Landes oder einer Gemeinde
befinden ; in diesem Falle ist,.jedoch auszubedingen , datz das
Darlehn fällig oder nur gegen Sicherheitsleistung weiter be-
lassen wird , wenn die überwiegend« Beteiligung der öffent¬
lichen Hand geändert werden sollte. In den übrigen Fällen
sind die Darlehen zu sichern , und zwar in der Regel in den

jjn § 232 BGB . vorgesehenen Formen .
» I . Durchführung .

8 3.
( 1 ) Körperschaften des öffentlichen Rechts sollen Notstands¬

arbeiten in der Regel nicht in eigener Regie ausführen .
(2) Von unabweisbaren Ausnahmen abgesehen, sind Rot¬

standsarbeiten nicht freihändig zu vergeben, sondern auszu¬
schreiben . Die Vergebung und Ausschreibung hat in der
Regel auf der Grundlage der Verdingungsordnung für Bau -
leistunaen (VOB .) zu erfolgen .

(3) Bei der Vergebung ist daraus hinzuwirken -, datz der Ge¬
winn des Unternehmers auf ein misslichst geringes Matz be-
■AWSnft MeiBt

(4) Soweit der zur Anwendung kommende Tarifvertrag»Ml -ulätzt, ist eine Akkordvergütung oder die Gewährunglwn Leistungsprämien vorzusehen.
§ 9.

Für die Förderung aus der wertschaffenden Arbeitslosen -
füfsorge darf nur di« Beschäftigung solcher Notstandsarbeiter
angerechnet werden, die von einem Arbeitsamt vermittelt
find. Sie müssen unmittelbar , bevor sie zu der Notftands -
arbeit zugelafsen werden, mindestens zwei Wochen auf Grund
des Gesetzes über Arbeitsvermittlung und Arbeitslosen -
verficherung als Arbeitslose unterstützt worden sein. Datz
diese Voraussetzungen vorliegen, ist durch das Arbeitsamt ,von dem die Arbeitsloses vermittelt werden , zu bescheinigen.

8 10.
(1 ) Bei Notstandsarbeiten sollen in erster Linie Arbeitsloseverwendet werden, die schon längere Zeit arbeitslos sind , ins¬

besondere solche, die in der Krisenunterstützung stehen, nach¬dem sie den Anspruch auf Arbeitslosenunterstützung nach 8 99
ABABG . erschöpft haben . Zu Arbeiten , mit denen ein Wech¬
sel des Aufenthaltsorts verbunden ist , sind jugendliche und
wohnungslose Arbeitslose bevorzugt heranzuziehen , zu Not¬
standsarbeiten am Wohnort Familienväter . Bei Rotstands¬
arbeiten dürfe» keine Arbeitskräfte verwendet werden, die in
landwirtschaftliche Arbeit vermittelt werden könnten. Im
übrigen gelten für die Überweisung eines Arbeitslosen zu
Rotstandsarbeiten die Grundsätze über die Arbeitsvermittlung
aus dem zweiten Abschnitt des Gesetzes über Arbeitsvermitt¬
lung und Arbeitslosenversicherung, insbesondere die Grund¬
sätze des 8 58.

(2) Das Landesarbeitsamt kann auch solche Personen zur
Beschäftigung in Notstandsarbeiten zulafsen. die den Anspruch
auf Arbeitslosenunterstützung nach 8 99 AVAVG. erschöpft
haben , ferner solche, die den Anspruch auf Krisenunterstützung
erschöpft oder noch nicht erworben haben . Voraussetzung für
die Zulassung dieser Personen ist, datz sie von der öffentlichen
Fürsorge unterstützt werden und von dieser die Grundförde¬
rung übernommen wird (8 13 Abs . 1 Ziff . 3) .

8 n.
Die Vermittlung und der Abruf von Arbeitslosen zu Not¬

standsarbeiten hat nach dem von der Hauptstelle vorgeschrie-benen Verfahren zu erfolgen.
8 12.

(1 ) Das Arbeitsamt muh den Notstandsarbeiter abrufen ,wenn es ihm eine freie Arbeitsstelle vermitteln kann . Die
Arbeitsverträge mit den Notstandsarbeitern sind daher so ab-
zuschliehen, datz sie beim Abruf des Notstandsarbeiters sofort
gelöst werden können (Arbeitsvertrag mit auflösender Bedin¬
gung ) . Der Träger hat durch entsprechende Vereinbarungenmit dem Unternehmer sicherzustellen , datz die Arbeitsvertragein dieser Form geschlossen werden.

(2) Die Weiterführung der Notstandsarbeit darf durch die
Abrufung nicht gefährdet werden, so lange aus sozialen oder
technischen Gründen ein überwiegendes Interesse daran be¬
steht, sie fortzuführen .

(8) Das Arbeitsamt hat den Träger der Notstandsarbeitoder den Unternehmer so früh als möglich von der bevor¬
stehenden Abrufung zu benachrichtigen.

(4) Die Beschäftigung eines Notstandsarbeiters soll dieDauer von drei Monaten nicht übersteigen. Dem Landes¬arbeitsamt bleibt überlassen, ausnahmsweise die Dauer der
Beschäftigung für die Arbeit oder Teile derselben allgemeinoder für einzelne Notstandsarbeiter um höchstens weitere dreiMonate zu verlängern . Das Landesarbeitsamt kann die Be-anis zur Verlängerung der Beschäftigungsdauer für ein-ie Notstandsarbeiter im Einzelfalle dem Arbeitsamt über¬
tragen , in dessen Bezirk die Arbeiten ausgeführt werden .

(5) Die Beschäftigung als Notstandsarbeiter darf sechs Mo¬nate innerhalb eines Jahres , gerechnet von der ersten Zu¬weisung ab , nicht übersteigen.
8

(1 ) Die Förderung wird gezahlt :
1 . soweit Empfänger von versicherungsmähiger Arbeits¬

losenunterstützung beschäftigt werden, aus Mitteln der
Versicherung;2. soweit Empfänger von Krisenunterstützung beschäftigtwerden, zu % vom Reich , zu V» von denjenigen Gemein¬den, in denen nach 8 168 ABAVG. die örtliche Zustän -
digkeit zur Krisenunterstützung begründet ist ;3 . soweit Arbeitslose beschäftigt werden, die von der öffent¬lichen Fürsorge unterstütz, wurden , aus Mitteln der
Wohlfahrtspflege.

(2) Die Mittel der Versicherung nach Abs . 1 Ziffer 1 gehentn den Fällen der 88 18» und 156 AVAVG. zu Lasten desLandesarbeitsamts oder Arbeitsamts , in deffen Bezirk der
Arbeitslose unterstützungsberechtigt ist.

IV . Antrags - und Bewilligungsverfahre « .
8 14.

( 1) Die Förderung aus Mitteln der Reichsanstalt gemäß8 5 (Grundförderung ) wird von dem BerwaltungsauSfchupdes LandeSarbritsamtS bewilligt ; dieser kann die Befugnishierzu auf di« BerwaltungSauSschüffe der Arbeitsämter über¬tragen , abgesehen von Fällen , in denen - eine verstärkte För¬derung aus Reichs - und Landesmitteln beantragt ist. Zu-
standrg ist der Verwaltungsausschuh des Landesarbeitsamtsoder Arbertsamts . in dessen Bezirk die Arbeiten ausgeführtwerden.

(2) Erstreckt sich die Arbeit über den Bezirk mehrerer Lan -
desarbertsamter (Arbeitsämter ) , so kann der Präsident der
Reichsanstalt (der Vorsitzende des Landesarbeitsamts ) einemLandesarbeitsamt (Arbeitsamt ) die Entscheidung über die
Bewilligung und die Durchführung der Matznahme über -
tragen .

^ 8 15.
(1) Der Antrag auf Förderung ist bei dem Arbeitsamt zustellen . ,n dessen Bezirk die Arbeit ausgeführt werden soll .Er ist m der Regel vor Beginn der Arbeit zu stellen. In

Ausnahmefallen , die besonders zu begründen sind , kann er
noch brs zu vier Wochen nach Beginn der Arbeit zugelassenwerden ; m diesen Fällen muh jedoch bei ihrem Beginn , tun¬
lichst eine Woche vorher, eine Anzeige an das Arbeitsamt er¬stattet werden, an das der Antrag zu richten ist.

(2) Das Arbeitsamt entscheidet über den Antrag , wenn
dieser lediglich auf Bewilligung der Grundförderung geht unddem Arbeitsamt die Entscheidung für diese Fälle gemäh 8 14
Abs . 1 übertragen ist . Andernfalls übersendet es den Antragunter Äuherung seiner Stellungnahme an das zuständigeLandesarbeitsamt .

8 16.
(1 ) über die Bewilligung einer Förderung wird dem Emp-

fänger eine ..Anerkennung " ausgestellt.
(2) Eine Anerkennung darf nicht mehr ausgesprochen wer¬den nach Fertigstellung der Arbeit oder wenn der Antraglänger als sechs Monate zurückliegt .
(3) Bis zur Erteilung der Schluhrechnung kann die er¬teilte Anerkennung auf Antrag des Trägers der Notstands -

arbeit ergänzt oder sonstwie geändert werden (Ergänzungs¬anerkennung ) .
(4) Eine Anerkennung erlischt , soweit die Arbeiten nicht zuder vorgesehenen Zeit ausgeführt werden. Bei Anträgen aufÄnderung der Fürderungsfrist ist erneut zu prüfen , ob die

sozialpolitischen Voraussetzungen für die Ausführung der Ar¬beiten in der neu vorgeschlagenen Zeit gegeben sind.
8 17.über die Bewilligung von Darlehen ist mit dem Träger ein

Darlehnsvertrag abzuschlietzen , es sei denn, datz das Reich,

ein Land oder - eine Gemeinde oder Gemeindeverband der
Empfänger ist.

8 18-Das Landesarbeitsamt hat der »bersten Landesbehörde»in deren Gebiet die Notstandsarbeit ausgeführt wird , oderder von ihr bestimmten Stelle von allen Bewilligungen durch« »«attiche Übersendung einer Liste Nachricht zu geben.
B. Allgemeine Maßnahmen .

8 19.
. (! ) Auf die Förderung von sonstigen Maßnahmen , die ge-

eignet sind, die Arbeitslosigkeit zu verringern , insbesonderezusätzliche Arbeitsgelegenheit für die Arbeitslosen zu beschaf -
fen, sind die Vorschriften der 88 1 Abs. 1. 2—3, 4 Abs. 1,o Abs . 1, 14 entsprechend anzuwenden .

(2) Darlehen sind planmätzig zu tilgen , angemessen zu ver-
zinsen und tunlichst zu sichern .

C. Zahlnnzs - und Abrechnungsverkehr.
8 20.

( 1 ) Die Auszahlung des bewilligten Förderungsbetrage »an den Träger erfolgt in Abschlagszahlungen, die grundsätz¬
lich «ach Maßgabe deS Fortschritts der Arbeiten in dem Ver¬
hältnis zu leisten sind, das der Zahl der jeweils abgeleistetenTagewerke entspricht.

(2) Die Verwendung der Notstandsarbeiter hat der Trägerin etner Liste der beschäftigten Arbeitslosen fortlaufend nach¬zuweisen , die mit dem Zahlungsantrage vorzulegen ist . Füreine erste Abschlagszahlung kann dieser Nachweis nachge¬bracht werden .
(3) Die Abschlagszahlungen sollen 90 v . H. des durch Tage¬werke jeweils belegten Förderungsbetrages nicht übersteigen.

8 21 .
Die Förderung aus Mitteln der Reichsanstalt (Grundförde¬

rung ) wird von dem Landesarbeitsamt (Arbeitsamt ) ausbe¬
zahlt , von dem sie bewilligt ist. Das Landesarbeitsamt kanndie Auszahlung auch in den Fällen , in denen es selbst die
Bewilligung ausgesprochen hat , dem Arbeitsamt übertragen .

8 22*
( 1 ) Nach Beendigung einer Notstandsarbeit ist von der

auszahlenden Stelle Schlußrechnung aufzustellen. Hierbei istder sich ergebende Gesamtförderungsbetrag nach rechnungs-
mätzigen Grundsätzen auf volle 10» Mt abzurunden . Ent¬
sprechend dem Ergebnis der Schlußrechnung sind die restlichen
Förderungsbeträge an den Träger auszuzahlen .

(2) Ein zugesicherter Förderungsbetrag kann versagt wer¬
den, wenn von dem Träger der Notstandsarbeit bei ange¬
drohter Rechtsfolge nicht spätestens innerhalb dreier Monat «
nach Ablauf der Fürderungsfrist eine prüfungsmähige Ge¬
samtberechnung vorliegt . Für diesen Fall ist die Rückforde¬
rung der bereits geleisteten Abschlagszahlungen nebst Zinsenin Höhe von 2 Proz . über dem jeweiligen Diskontsatz der
Reichsbank vorzubehalten .

(3) Die Schlußrechnung muß die Bescheinigung der abrech¬
nenden Stelle enthalten , daß die Bedingungen der Anerken¬
nung eingehalten sind .

8 23.
Dem Rechnungshof des Deutschen Reichs bleibt Vorbehalten»,Belege einzufordern oder durch Beauftragte an Ort und

Stelle nachprüfen zu lassen . Die Belege find bei der rech¬
nungslegenden Stelle zehn Jahre lang aufzubewahren.

8 24.
(1 ) Nach Ausstellung der Schlußrechnung werden die Dar¬

lehen beim Landesarbeitsamt zum Soll gestellt . Gleichzeitig
ist dem Schuldner ein Tilgungsplan zuzufertigen . Mit den
Zinsen ist bis zur gänzlichen Tilgung des Darlehns ein
Verwaltungskostenbeitrag von % v . H . des noch ungetilgten
Darlehnsteils zu entrichten.

(2) Für rückständige Zins - und Tilgungsbeträge sind von
den Darlehnschuldnern mindestens die vertraglich festgesetz¬ten Zinsen zuzüglich einer bereits in der Anerkennung fest ,
zusetzende« Erhöhung fortzuentrichten.

(3) Als Tag der Zahlung gilt der Tag , an dem die Zins -
und Tilgungsraten bei der empfangsberechtigten Kaffe ein¬
gegangen find.

(4) Vorzeitige Rückzahlung in Beträgen , die durch Hundertteilbar find, ist dem Schuldner jederzeit gestattet.
(5) Anträge auf Stundungen sollen mindestens vier Wo¬

chen vor Fälligkeit der Zahlung gestellt werden und müssenunter Glaubhaftmachung der angegebenen Tatsachen gehörig
begründet sein . Über die Anträge entscheidet das zuständigeLandesarbeitsamt nach näherer Anordnung durch den Vor¬
stand der Reichsanstalt .

. § 25.
Der Präsident der Reichsanstalt wird ermächtigt, zur em-

heitlichen Durchführung des Verfahrens die Verwendung vonVordrucken vorzuschreiben.
8 26.

Die vorstehenden Bestimmungen treten am 1. April 1928in Kraft .
Berlin , den 28 . März 1928.

Der Präsident
der Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und

Arbeitslosenversicherung,
vr Syrup .

Errichtung einer neuen Apotheke in
Offenburg.

Die Berechtigung zum Betriebe einer in Osfenburg, Schnitt¬
punkt Hauptstraße —Zellerstraße, neu zu errichtenden Apothekewird zur Bewerbung ausgeschrieben. Bewerbungsgesuchefindunter Vorlage der vorgeschriebenen Nachweise (vergleiche Be¬
kanntmachung vom 25 . Januar 1928, Apotheke in Walldorf ,
Staatsanzeiger vom 27 . Januar 1928 Nr . 23) hierher einzu¬
reichen. Ablauf der Bewerbungsfrist : 23. Juni 1928.

Karlsruhe , den 22 . Mai 1928.
Der Minister des Innern

I . V . : Führe nbach . ,

Personeller Teil
Ernennungen, Versetzungen. Zuruhesetzungen usw

der vlmunäßi««» Beamte»
Ans dein Bereich des Ministeriums des Innern

Ernannt :
Zum Gendarmerietommiffär : GendarmerieoberwachtmeisterGottlieb Fischer in Ettlingen ; zum Gendarmerieoberwacht»

meister : Gendarmeriehauptwachtmeister Karl Vretz in Sunt¬
hausen , Amt Donaueschingen.

Justizministerium
Zugelaffen:

Gerichtsasseffor Dr. Karl Münch als Rechtsanwalt beim
Landgericht Mannheim .

Übertritt in den Ruhestand kraft Gesetzes
Gerichtsoberverwalter Georg Maurer beim Amtsgericht

Mannheim .
Ministerium des Kultus und Unterrichts

Zuruhe, «fetzt auf Ansuchen :
Profeffor vr . Rudolf Bauer an der Rotteck-Oberrealschul«

in Freiburg .
Gestorben;

Justizrat Kamill Lauck in Säckingep ^



Gemeinde-irundscbsu
Der BezirkSfürforge - und BezirkSwohnungsverband Über¬lingen tagte unter Vorsitz von Geheimrat Lrvinger im dor¬tigen Rathaussaal , wo-»« sich 44 Bürgermeister und siebenaridere Vertreter der in Frage kommenden Gemeinden einge¬funden hatten . Regierungsrat Dr. Maier erstattete den Tätig¬keitsbericht des Bezirksfürsorgeverbandes und behandele ein¬gehend die Kürzung des Beitrages des Landes Baden zurgehobenen Fürsorge . Eine eingehende Aussprache fand dieRegelung der Aufbringung der Kosten und die Frage der Aus¬übung der Fürsorge durch den Fürsorgeverband usw. Der

Bezirkswohnungsverband hat 300 000 ÄW für den Wohnungs¬bau 1928 'zur Verfügung gestellt. Im vergangenen Jahrewurden 117 Wohnurigen mit über 370 OM 'Ml finanziert .
Zum Oberbürgermeister der Stadt Lahr wuvve vom Stadt¬rat und Bürgerausschuß Regierungsrat Rudolf Binz» Karls¬ruhe , gewählt . Er eichielt 44 Stimmen . Der neue Oberbür¬germeister von Lahr , der im 41 . Lebensjahr steht, war in denBezirksämtern Schwetzingen und Pforzheim iin Verwattungs -bienst tätig , dann bei der Angestelltenverfichecung in Berlinund seit vier Jahren im badischen Innenministerium , Abtei¬lung Polizeiwesen .

Hrurze Hacftricfcten aus Saften
bld. Freiburg , 25. Mai . Eine holländisch-amerikanische Ge¬sellschaft beabsichtigt, in der Nähe, von Altglashütte » ein gro¬ßes Kurhaus mit 100 Betten zu erbauen . Jedes Zimmer sollauch mit einem Bad ausgestattet sein.

bld. Pforzheim , 24. Mai . Am Donnerstag konnte der«Aräfi -dent der hiesigen Handelskammer und Obmann des Bürger¬ausschusses, Fabrikant Oskar Benther , seinen 8V. Geburtstagfeiern . Fabrikant Benther entstammt einer angesehenenhiesigen Bürgerfamilie . Er vermochte in raschem Aufstiegsein Geschäft zu einem der bedeutendsten Industrieunterneh¬men am hiesigen Platze zu machen. Als Mitglied derehemaligen Rationalliberalen Partei wurde er »m Jahre '1902 zum Stadtverordneten gewählt und gehört seit dieserZeit bis heute und von 1908 ab dem Kollegium als Vorstandan . Nach dem Kriege schloß sich Fabrikant Benther derDeutschnationalen Partei an . Im Jahre 1927 wurde ervon der Handelskammer zum Pvosidenten gewählt.DZ . Waldshut , 24 . Mai . Wie zuverlässig verlautet , wirdam 1. Juni in Waldshut eine Konferenz der staatlichen Bau¬direkttonen des Landes Baden und des Kantons Aargau statt¬finden , in welcher sieb die beiden Baubehörden über die tech¬nischen Fragen beim Bau der zukünftigen Rheinbrücke Walds¬hut—Koblenz schlüssig werden sollen. Bekanntlich lag imJahre 1914 bereits ein vollständig ausgearbeitetes Baupro¬jekt vor, das lediglich den modernen Verkehrsverhältnissenui»d der kommenden Schiffbarmachung des Rheins angepaßtwerden muß . — Am 3. Juni wird wahrscheinlich in Bruggeine große schweizerische Volksversammlung die Brückenfrageschweizerrscherseitsklären .
DZ . Bom Bodensee, 24 . Mai . In Lindau findet am10. Juni eine große Anschlutzkundgebung statt , zu der dieTeilnehmer an dem Großdeutschen Parteitag in Bregenzmit Sonderschiffen nach Lindau kommen. Namhafte Politikerdes Reiches und Österreichs werden erscheinen. — Die StädteLindau und Bregenz wollen einen gemeinsamen Flughafenerrichten.

* Oberkirch, 25. Mai . (Amtlich .) Bei Einfahrt des Pev »sonenzugs 1362 in Bahnhof Oberkirch am 24. Mai , risse» in¬folge verfrühter Weichenumstellung ein Personen - und Pack¬wagen ab und liefen auf die Lokomotive einer Rangierabtei¬lung auf . Der Packwagen entgleiste mit einer Achse, derPersonenwagen wurde beschädigt . Der Zugführer wurdeleicht verletzt, ein Schaffner erlitt einen Schadelbruch, an des¬sen Folgen er nach einigen Stunden starb . Der Betriebwurde nicht gestört^ . .
DZ . Meersburg, ^ 4. Mai . Der österreichische Ausschuß fürFremdenverkehr hat dieser Tage in Bregenz unter Leitungdes österreichischen Bundesministers für Handel und Verkehreine Tagung abgehalten , und im Anschluß daran den Boden¬seestädten Lindau und Meersburg Besuche abgestattet . InMeersburg wurden die österreichischen Gäste namens der ba¬dischen Regierung durch Landeskommissär vr . Hartmann ausKonstanz begrüßt , während Bürgermeister vr . Moll für dieStadt Meersburg den Willkommen sprach . Auch der Präsi¬dent des Badischen Verkehrsverbandes , Generalkonsul Men -zinger , Karlsruhe , sprach für diesen Verband . Bundesmini¬ster vr . Schuerff dankte für den Willkommensgruß .

Verschiedenes
Bor dem RaketeuflugDie Raab -Katzenstein-Flugzeugwerk« haben mit dem Baudes Raketerrfli»gzeuyes „Grasmücke" begonnen und hoffen^ in14 Tagen bis drei Wochen zum ersten Fluge starten zu können.In diesen Tagen wird Ingenieur Sander in Kassel erwartet .Er soll genaue Berechnungen über das Gewicht der Rappte,ihre Explosionskraft und ihre Hitzeenbwicklung ansteller», «rufdie bei der Konstruktion des Raketenflugzeuges Rücksicht ge¬nommen werden muß.v » M8Vks Lichtspiele"

B KONZERTHAUS B » “
Freitag, den 25. bis Donnerstag, 31 . Mai , 20. 15 Uhr ;Pfingstsonntag und -montag nur 16 Uhr

Samstag und Mittwoch auch 16 Uhr

JEirstauftuhrung :

Almenrausch
und Edelweiß

Ein Hochlanddrama.

Wie petto ich meinen Nächsten
vom Tode des Ertrinkens ?

Musikbegleitung !

Preise und Ermäßigungen wie üblich.Vorverkauf: Musikhaus Fritz Müller, Kaiserstraßeund Büro Beiertheimer Allee 10. 640

Staat*- und Gemeindebehörden
sind unsere Abonnenten . Wollen Sie dieseauf ihre Firma aufmerksam machen , soinserieren Sie in dem offiziellen Organder badisehen Regierung der
Karlsruher Zeitung ,Badischer Staatsanzeiger

’ee #eeee »eee #e*eeeeeeeeee *eeeee «eeeeeeesseeseeee seeeseeeeeee seesneeeeee «

fifDensbcDiirfnisDercin
Unsere neuen

Kohlen -
und Hulzpreise

liegen in unseren Verteilungsstellen und an unsererKasse , Roonstraße 28 , auf ; eine Veröffentlichungderselben erfolgt im KonsumgenossenschaftlichenVolksblatt .
Bestellungen auf Kohlen und Holz könnenz. Z. sofort ausgeführt werden . Auf Grund unseresAbkommens mit der Badischen Beamten »bank nehmen wir Gutscheine der¬selben in Zahlung .

641

Unsere Geschäftsräume befinden sich ab
Dienstag , den 29 . Mai 1928

in unserem eigenen Bankgebäude

Amalienstr . 91
am Mühlburger Tor

LnnteslmnR für Haus- und Grundbesitz
eingetr. Genossenschaft m. beschr. Haftpfl .

Die Bank und Sparkasse des organisierten
Hausbesitzes und des Mittelstandes

Zweigstellen In , Hannheim , Freibarg ! Pforzheim , Sinsheim n. E.*Ober 1200 Mitglieder — Ober 1 1/, Millionen Reichsmark Garantiemittel = |
638 1

Ohne Anzahlung
gegen kleine monatlicheRaten kaufen Sie das

Goll-Pinno
hervorragend schön im
Ton und von solider

Konstruktion.
»arm .- und Pianofabrik
H. Goll A. -G.

Freiburg
Filiale Karlsruhe

Waldhornstratze 30
bei der Kaiserstraße.

-MIM

J a. Prlvat-
riflikaaftel

. « Mannheim
O 6, 6 £
Plankss ©

fefetUMkiii35505
Maler ft Co., G.m .b.H.

Lichtbilder -Wertraa

„
Die DntsthBHutonoHliBbstrie

,

Am Donnerstag , den 31 . Mai 1928, abends 8 Uhrspricht im Neuen Maschinenbau- Hörsaal der TechnischenHochschule, Kaiserstraße
Schriftsteller Wilhelm Conrad Gomoll

Der Eintritt ist frei !
Im Hinblick auf die außerordentliche Bedeutung des Themaswird um zahlreichen Besuch gebeten !
Riictisnerband der Untoraobillndustrle

E . V -, Berlin Verein DeotsclierIngenieureKarlsruher Bezirksverein
Karlsruhe
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Staatstechnikum
Badische HöherelechalscheLehraaslal!Karlsruhe Moltkestraße 8

Anmeldungen zum Besuch der Anstalt im bevor¬stehenden Winter -Studienhalbjahr sind spätestens biszum 15 . Juni 1928 an die Direktion schriftlich zurichten.
576Aufnahme - und Nachprüfungen finden am 15 ., 16.und 17. Oktober 1928 statt .Die Einweisung der Studierenden ist am Donners¬tag , den 18 . Oktober 1928, vormittags 10 Uhr.Der Unterricht wird Donnerstag , den 18. Oktober1928, nachmittags 2 Uhr, eröffnet.Alles Nähere ist aus dem Programm ersichtlich, dasgegen Voreinsendung einer Gebühr von 50 zu¬züglich Porto , erhältlich ist .

Karlsruhe , im Mai 1928 .
Die Direktto » r

Paulsen .

bitte bei allen Einkäufenund Bestellungen Bezug
auf die Anzeigen- in der

„Karlsruher Zeitung "

Dis 30 . Juni 1928
Kollektiv-Ausstellung : 40 Gemälde

Prof. F. Morsen
Aquarelle von Fritz Sattler - MD «Timmermann » HeuB - Karlsruhe ]

KUNSTHAUS
nimm p InhaberBUbllLC . w . BERTSCH iKaiserstraBe 132 (Gartensaal)

Besichtigung frei!

Haus - Standuhrenl
Direkt ab Spezial-Fabrik, konkarrenzies

billig , von 70 RM. an
Angen . Teilzahlungen, mehrjihr . GarantieÜberaus viele DankschreibenKatalogkostenl ., Vertreterbesuch unverb.E. Lairffer , Spezial-Fabrik
Schwenningen N. (Schwarzwald)

Druck G . Braun . Karlsruhe
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